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RS OGH 1987/5/12 2Ob524/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.05.1987

Norm

ABGB §828

ABGB §833 A

ABGB §839 B

Rechtssatz

Wird ein von einem Miteigentümer in Pacht genommener Betrieb ( hier: radizierte Apotheke ) nach Erlöschen des

Bestandverhältnisses bis zur beabsichtigten Willensbildung über die künftige Nutzung weitergeführt, erfolgt dies im

Interesse aller und ist eine Maßnahme der ordentlichen Verwaltung mit schlüssiger Billigung durch die übrigen; die

anderen Miteigentümer haben keinen Anspruch auf ein Benützungsentgelt, sondern nur Anspruch auf einen ihrem

Anteil entsprechenden Teil des Ertrages.
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